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Doris Dietze, Sekretariat des Nationalen Normenkontrollrates

Die „Einfacher zu …“-Projekte
Ansätze für eine bürokratieärmere Ausgestaltung von
Leistungsverfahren und für die Durchführung von Leistungs-
vergleichen nach Art. 91 d GG

Einführung

Der Nationale Normenkontrollrat
(NKR) war in den letzten zwei Jah-
ren maßgeblich an der Durchfüh-
rung der drei Projekte „Einfacher
zum Wohngeld“, „Einfacher zum
Elterngeld“ und „Einfacher zum
Studierenden-BAföG“ beteiligt.
Mit diesen Projekten hat der NKR
zusammen mit der Bundesregie-
rung erstmals den Vollzug von
Bundesrecht durch Länder und
Kommunen auf Vereinfachungs-
möglichkeiten hin untersucht.

Zeitgleich hat sich die Bundesre-
gierung mit der konkreten Ausge-
staltung von Art. 91 d GG beschäf-
tigt. Nach dieser Vorschrift können
Bund und Länder zur Steigerung
der Leistungsfähigkeit ihrer Ver-
waltung Vergleichsstudien durch-
führen. Die Bundesregierung hat
dazu im Regierungsprogramm
„Vernetzte und transparente Ver-
waltung“ angekündigt, dass die
Bereiche von Leistungsvergleichen
in einem jährlichen Arbeitspro-
gramm festgelegt werden.

Es hat sich gezeigt, dass die „Ein-
facher zu …“-Projekte Vorbild sein
können für Vergleichsstudien nach
Art. 91 d GG. Dabei haben die drei
Projekte sowohl für die Vereinfa-
chung von Verwaltungsverfahren
als auch für die generelle Durch-
führung von Vergleichsstudien ver-
allgemeinerungsfähige Erkennt-
nisse gebracht. Insofern können
die Projekte allgemeine Hinweise
geben, für eine bürokratieärmere
Ausgestaltung von Leistungsver-
fahren und für die Durchführung
von Leistungsvergleichen nach
Art. 91 d GG.

Die Pilotprojekte

Die beiden Projekte „Einfacher
zum Elterngeld“ und „Einfacher
zum Wohngeld“ wurden von Janu-
ar bis September 2009 durchge-
führt. Das Projekt „Einfacher zum
Studierenden-BAföG“ startete im
Juli 2009 und wurde im März
2010 abgeschlossen.

Ziel der Projekte war es,

1. Transparenz zu schaffen über
das ebenenübergreifende Zu-
sammenwirken von Bund, Land
und Kommune beim Vollzug
von bundesrechtlichen Infor-
mationspflichten,

2. den Aufwand von der Antrag-
stellung bis zur Bewilligung der
Leistung zu analysieren,

3. die Erfahrungen der Vollzugs-
behörden mit den bundesrecht-
lichen Vorgaben rückzukoppeln,

4. gute Praxisbeispiele in der be-
hördlichen Praxis zu identifi-
zieren und

5. Vereinfachungsmaßnahmen für
bundesrechtliche Regelungen
zu gewinnen.

An dem Projekt „Einfacher zum
Wohngeld“ waren vier Länder und
12 Kommunen beteiligt, am Pro-
jekt „Einfacher zum Elterngeld“
drei Länder und neun Kommunen.
Beim Projekt „Einfacher zum Stu-
dierenden-BAföG“ haben acht
Länder und 14 BAföG-Ämter mit-
gewirkt.

Methodisches Vorgehen

Bei allen drei Projekten hat das
Statistische Bundesamt den Auf-

wand der Bürgerinnen und Bürger
bei der Antragstellung sowie den
korrespondierenden Bearbeitungs-
aufwand in der Vollzugsbehörde
untersucht. Die Ergebnisse wurden
mit Hilfe des Standardkosten-Mo-
dells in Interviews ermittelt. Bei
dem Standardkosten-Modell han-
delt es sich um eine Methode zur
standardisierten Berechnung von
Bürokratiekosten. Es ist Grundla-
ge des Regierungsprogramms zur
besseren Rechtsetzung und zum
Bürokratieabbau und somit auch
der Arbeit des NKR. Zudem wur-
den Praxisbeispiele und Vereinfa-
chungsmöglichkeiten aufgenom-
men. Insgesamt wurde vom
Statistischen Bundesamt erfasst:

• die bundesrechtliche Informa-
tionspflicht,

• der Vollzugsprozess aus Sicht
der Antragstellenden und der Be-
hörde unterteilt nach behörden-
übergreifende Gemeinsamkeiten
und behördenspezifischer Prozess-
gestaltung,

• der Zeitaufwand für den ge-
samten Standardprozess in Minu-
ten pro Fall unterteilt nach Auf-
wand des Antragstellenden und
Bearbeitungsaufwand innerhalb
der Kommune,

• weitere Faktoren aus Sicht der
Antragsteller (z. B. Schwierigkei-
ten bei Antragstellung, Zufrieden-
heit mit Service der Behörde, Dau-
er der Bescheidung),

• Unterschiede in den behördli-
chen Arbeitsprozessen (Praxis-
beispiele), wie z.B. Zeitpunkt der
Datenerfassung, Abfrage von Mel-
dedaten, Software-Lösungen sowie
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• Vereinfachungsvorschläge aus
Bürgerperspektive (z. B. Vereinfa-
chung bei Nachweisen und Formu-
laren) und Behördenperspektive
(z.B. bessere Zusammenarbeit
zwischen Behörden, Vereinfachung
von Bundesrecht). Diese Ergebnis-
se wurden im Bericht dargestellt
und in Abstimmung mit allen Pro-
jektbeteiligten ausgewertet.

Ergebnisse der Projekte

Die Ergebnisse aus den Projekten
wurden in behördenspezifische Er-
kenntnisse und in behördenüber-
greifende Aspekte untergliedert.
Die behördenspezifischen Ergebnis-
se wurden in einem sogenannten
Behördenprofil gesondert für jedes
einzelne Amt dargestellt. Die Pro-
file enthalten insbesondere Aus-
sagen über die spezifische Struk-
tur der zu verwaltenden Kommune
bzw. Region sowie über Besonder-
heiten der einzelnen Ämter (z. B.
Öffnungszeiten, Arbeitsverteilung,
etc.) und ihrer Arbeitsprozesse
(z. B. Back-Office/Front-Office-
Lösungen, EDV-Systeme, etc.).
Neben diesen behördenspezifi-
schen Vollzugsunterschieden wur-
den auch die ämterspezifischen
Bearbeitungszeiten ausgewiesen.
Zu den behördenübergreifenden
Ergebnissen zählen insbesondere
die durchschnittliche Dauer der
Beantragung bei Bürgerinnen und
Bürger sowie die durchschnittliche
Bearbeitungszeit in den Behörden.
Schwerpunkt bildeten zudem die
Vereinfachungsvorschläge bzw.
Praxisbeispiele. Dabei zeigte sich,
dass die Vereinfachungsvorschlä-
ge alle Verantwortungsträger be-
trafen, also den Bund (z. B. Ver-
einfachung und Vereinheitlichung
des Einkommensbegriffs), die
Länder (z.B. elektronische Antrag-
stellung) und die Ämter vor Ort
(z. B. längere Öffnungszeiten).

Die Umsetzung der Ergebnisse aus
den Projekten wurde mit den Ver-
antwortlichen intensiv diskutiert.
Dabei waren die entsprechenden
Verbände (Kommunale Spitzenver-

bände, Deutsches Studentenwerk)
unterstützend tätig. Die Vereinfa-
chungsvorschläge wurden auch in
den jeweils zuständigen Fachkom-
missionen beraten. Bei BAföG
wurden zudem einige Vereinfa-
chungsvorschläge aus dem Projekt
mit der aktuellen Gesetzesnovel-
le bereits umgesetzt.

Übergreifende Erkenntnisse
für den Bürokratieabbau

Bei den drei Projekten hat sich ge-
zeigt, dass viele Vereinfachungs-
vorschläge allgemeine Hinweise
für eine bürokratieärmere Ausge-
staltung von Leistungsverfahren
bieten, sich also projektübergrei-
fend verallgemeinern lassen. Die-
se Vorschläge entlasten – je nach
Prozessphase – vorrangig die be-
troffenen Bürgerinnen und Bürger
oder die bearbeitenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Voll-
zugsverwaltung. Das Verwaltungs-
verfahren zur Beantragung von
Leistungen lässt sich grundsätz-
lich in fünf Prozessphasen unter-
teilen: Die Antragsvorbereitung,
die Antragstellung, der Antrags-
eingang bei der Behörde, die An-
tragsbearbeitung und das Erstel-
len und Versenden der Beschei-
de. Der Auszahlungsvorgang wird
an dieser Stelle nicht betrachtet,
da er zumeist in einem gesonder-
ten Verwaltungsverfahren abgewi-
ckelt wird.

1. Antragsvorbereitung des Bürgers
In der Phase der Antragsvorberei-
tung informiert sich der Bürger
über das jeweilige Leistungsver-
fahren und besorgt sich die erfor-
derlichen Antragsunterlagen. Dies
geschieht zumeist per Internet
oder vor Ort in der Behörde. Die
Vereinfachungsvorschläge in die-
ser Phase beziehen sich daher vor
allem auf Maßnahmen, die dem
Bürger den Zugang zu den erfor-
derlichen Informationen erleich-
tern, wie z. B. das Auslegen von
Informationsbroschüren, die Ver-
besserung des Internetauftritts
und kundenfreundlichere Bera-

tungszeiten bzw. Beratungsformen
(Service-Points). Dabei handelt es
sich überwiegend um Vorschläge,
deren Umsetzung in die Verantwor-
tung der Behörden vor Ort fällt.

2. Antragstellung durch den Bürger
Die Antragstellung umfasst vor
allem das Ausfüllen des Antrags,
das Zusammenstellen der Nach-
weise sowie die Abgabe bei der
zuständigen Behörde. Die Verein-
fachungsvorschläge für diesen
Bereich beziehen sich vor allem
auf die Verständlichkeit und den
Umfang der Antragsformulare so-
wie Art und Anzahl der beizufü-
genden Nachweise. Von besonde-
rer Bedeutung war bei allen drei
Projekten das elektronische An-
tragsverfahren. Viele Antragsteller
und Behördenmitarbeiter verspre-
chen sich von elektronischen An-
tragsverfahren eine Vereinfachung
ihrer Arbeit. Beim Wohngeld bie-
ten bislang nur ausgewählte Äm-
ter (z. B. Potsdam) die Möglich-
keit, den Antrag auch Online zu
stellen. Beim Elterngeld werden
von einigen Bundesländern (z. B.
NRW und Bayern) elektronische
Verfahren angeboten. Im BAföG-
Bereich ist das elektronische An-
tragsverfahren in den Anfängen. In
Bayern können Anträge bereits
elektronisch gestellt werden. An-
dere Länder wollen diesem Vorbild
bald folgen. Die Zuständigkeit für
die Vereinfachungsmaßnahmen in
dieser Prozessphase ist unter-
schiedlich. Je nach Rechtsbereich
und Zuständigkeitsverteilung kön-
nen Bund (z. B. Formulare beim
BAföG), Länder (z. B. Online-Ver-
fahren beim BAföG und teilweise
beim Elterngeld, teilweise bei For-
mularen zum Wohngeld) oder
Ämter vor Ort (z.B. Online-Verfah-
ren beim Wohngeld und teilweise
beim Elterngeld, teilweise bei For-
mularen zum Wohngeld) verant-
wortlich sein.

3. Antragseingang bei der Behörde
Geht der Antrag bei der Behörde
ein, wird dieser registriert und auf
Vollständigkeit geprüft. Soweit
erforderlich, werden fehlende An-
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gaben bzw. Unterlagen nachgefor-
dert. Die Vereinfachungsvorschlä-
ge bzw. Praxisbeispiele beziehen
sich in dieser Phase vor allem auf
die Datenerfassung und -verarbei-
tung in der Behörde, die Nutzung
elektronischer Akten sowie auf die
Möglichkeit, bei unvollständigen
Unterlagen diese beim Antragstel-
ler nachzufordern. Die Maßnahmen
liegen zumeist im Verantwortungs-
bereich der jeweiligen Behörde.

4. Antragsbearbeitung in der Ver-
waltung
Bei der Bearbeitung in den Behör-
den erfolgt vor allem eine inhalt-
liche Prüfung des Antrags, Daten
werden mit anderen Stellen abge-
glichen und Berechnungen werden
durchgeführt. Dazu werden die
Antragsdaten in das IT-Fachverfah-
ren eingegeben. Anschließend
wird die Antragsbearbeitung nach
dem Vier-Augen-Prinzip geprüft
und es werden ggf. Korrekturen
vorgenommen. In allen drei Pro-
jekten wurden Vorschläge zur Ver-
einfachung des sogenannten Vier-
Augen-Prinzips (vollständig oder
Stichprobe), zum Umfang der Be-
rechnungen (Vereinfachung des
Einkommensbegriffs) und der Zu-
sammenarbeit mit anderen Behör-
den (z. B. beim Datenabgleich)
gemacht. Die Umsetzung dieser
Vorschläge liegt überwiegend in
der Verantwortung von Bund (z. B.
Vereinfachung des Einkommens-
begriffs, Abgrenzung zu anderen
Sozialleistungen) und Ländern
(z. B. Vier-Augen-Prinzip).

5. Erstellen und Versenden der Be-
scheide
Am Ende der Antragsbearbeitung
steht die Erstellung und Versen-
dung des Bescheids. Dies wird
entweder von der entscheidenden
Behörde selbst oder von einem
externen Dienstleister (z. B. Lan-
desdatenzentrale) durchgeführt. In
diesem Zusammenhang wurde vor
allem die Verbesserung der Ver-
ständlichkeit des Bescheids vor-
geschlagen. Für die Gestaltung der
Bescheide sind – je nach Rechts-
bereich – die Länder oder Kom-

munen zuständig. Diese übergrei-
fenden Erkenntnisse könnten Aus-
gangspunkt für strukturelle Verein-
fachungen durch die jeweiligen
Verantwortungsträgern sein, die
auch in anderen relevanten Berei-
chen genutzt werden, um Leis-
tungsverfahren bürokratieärmer zu
gestalten.

Übergreifende Erkenntnisse
für Vergleichstudien

Nach dem neuen Art. 91 d GG
können Bund und Länder zur Stei-
gerung der Leistungsfähigkeit ih-
rer Verwaltung Vergleichsstudien
durchführen. Leistungsvergleiche
schaffen Transparenz, erleichtern
das Lernen von anderen und för-
dern Prozess- und Verfahrensver-
besserungen.

Die drei „Einfacher zu …“-Projek-
te waren zwar nicht darauf an-
gelegt, einen Leistungsvergleich
zwischen den Beteiligten anzustel-
len. Gleichwohl haben sie für die
Durchführung von Vergleichsstu-
dien wertvolle Erkenntnisse ge-
bracht. So hat es sich für die Pro-
jektdurchführung unter anderem
als vorteilhaft erwiesen, dass ein
bundesrechtlich vorgegebenes Ver-
fahren ausgewählt wurde, das
durch Länder und Kommunen voll-
zogen wird. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass alle von den Ergeb-
nissen angesprochen sind und
keine einseitige Verantwortlichkeit
zu Lasten eines Beteiligten ent-
steht. Für die ebenenübergreifen-
de Zusammenarbeit war zudem
hilfreich, dass die untersuchten
Bereiche von den beteiligten Län-
dern vorgeschlagen und nicht vom
Bund „vorgegeben“ wurden. Die
Teilnahme war freiwillig und fand
innerhalb der grundgesetzlichen
Zuständigkeiten statt. Überlegun-
gen zur grundsätzlichen staatli-
chen Aufgabenverteilung waren
ausdrücklich nicht Gegenstand der
Projekte. Für den Projekterfolg
insgesamt und die positiven Rück-
äußerung war sicherlich entschei-
dend, dass die Projekte in einem
überschaubaren Zeitraum (etwa

12 Monate) stattfanden und alle
Projektschritte in vertrauensvoller
Zusammenarbeit mit den Beteilig-
ten besprochen und abgestimmt
wurden. Diese Erfahrungen lassen
sich sicherlich – ggf. unter Betei-
ligung des NKR – für weitere Stu-
dien dieser Art nutzen.

Schlussfolgerungen

Die drei „Einfacher zu …“-Projek-
te haben gezeigt, dass eine Zu-
sammenarbeit von Bund, Ländern
und Kommunen mit dem Ziel mög-
lich ist, Verbesserungen für die
Antragstellenden und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den
Behörden vor Ort zu identifizieren.
Dabei wird insbesondere bei bun-
desrechtlichen Verfahren, die
durch Länder und Kommunen voll-
zogen werden, sichergestellt, dass
alle Verantwortlichen von den Er-
gebnissen unmittelbar betroffen
sind und in ihrem Bereich einen
aktiven Beitrag zur Verbesserung
leisten können. Die in diesen Pro-
jekten gesammelten Erfahrungen
sollten Anregung sein, auch in
weiteren Rechtsbereichen nach
diesem Schema vorzugehen, um
eine spürbare Entlastung für Bür-
gerinnen und Bürger aber auch für
die Wirtschaft sowie für die Ver-
waltung zu ermöglichen. Dabei
lassen sich aus den bereits vor-
handenen Untersuchungsergeb-
nissen allgemeine Hinweise für die
bürokratieärmere und service-
freundlichere Ausgestaltung von
Leistungsverfahren entnehmen. Es
muss jedoch im konkreten Einzel-
fall jedes Mal neu geprüft werden,
ob die Maßnahmen unverändert
übernommen werden können oder
ob sie auf die behördenspezifi-
schen Strukturen hin angepasst
werden müssen. Im Ergebnis dürf-
te jedoch allein die Auseinander-
setzung mit den Vereinfachungs-
vorschlägen aus den Projekten
helfen, sich der Frage der Zu-
kunftsfähigkeit der öffentlichen
Verwaltung als Dauerthema immer
wieder anzunehmen und so an ei-
nem fortlaufenden Verbesserungs-
prozess teilzunehmen.


